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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
Diese Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen als Veranstalter und der Wirzhaus AG 
(nachstehend Mill’Feuille). 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Geschäftsbedingungen gelten für das Bereitstellen des Restaurants Leistungen und Lieferungen des 
Mill’Feuilles an den Veranstalter und die Veranstaltungsteilnehmer. Es gelten ausschliesslich die 
Geschäftsbedingungen des Mill’Feuilles. Geschäftsbedingungen des Veranstalters werden auch dann nicht 
Vertragsinhalt, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 
 

2. Pflichten 

Zwischen dem Veranstalter und dem Mill’Feuille kommt ein Vertrag zustande, wenn eine Offerte des Mill’Feuilles 
durch den Veranstalter schriftlich rückbestätigt wurde oder eine Anfrage des Veranstalters durch das Mill’Feuille 
schriftlich bestätigt wurde. Änderungen des Vertragsinhalts sind erst verbindlich, wenn sie durch das Mill’Feuille 
schriftlich bestätigt wurden. 
 
2.1 Offerten 
Die Annahmefrist für Offerten des Mill’Feuilles beträgt 14 Tage, sofern keine abweichende Frist vereinbart wurde. 
Danach ist das Mill’Feuille nicht mehr an die Offerte gebunden. Das Mill’Feuille behält sich vor, aus wichtigem Grund 
von einer Offerte vor Ablauf der Annahmefrist zurückzutreten. Das Mill’Feuille empfiehlt bei jeder Reservation, die 
offerierten Räumlichkeiten im Voraus zu besichtigen. 
 
2.2 Optionen 
Optionen gelten bis zum schriftlich vereinbarten Termin und verfallen danach automatisch. Nach Ablauf der Frist 
kann das Mill’Feuille frei über die reservierten Leistungen verfügen. 
 
2.3 Benutzung Räumlichkeiten 
Der Veranstalter übermittelt dem Mill’Feuille spätestens 7 Tage vor dem Anlass das detaillierte Programm, Angaben 
zur Einrichtung der Räumlichkeiten, sowie alle Informationen, die das Mill’Feuille für eine reibungslose Durchführung 
des Anlasses benötigt. Vom Mill’Feuille erbetene zusätzliche Informationen sind vom Veranstalter mitzuteilen. 
Die Fristen für die Übermittlung der Informationen sind wie folgt: 

• bis 35 Personen: spätestens 14 Tage vor dem Anlass 
• 35 bis 100 Personen: spätestens 21 Tage vor dem Anlass 
• mehr als 150 Personen: spätestens 28 Tage vor dem Anlass 
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Der Veranstalter hat dafür zu sorgen, dass während der Dauer der Veranstaltung der Veranstalter persönlich oder 
eine bevollmächtigte Person anwesend ist.  
 
Verschieben sich die vereinbarten Anfangs- und Endzeiten der Veranstaltung, können die hierdurch entstehenden 
Kosten durch das Mill’Feuille berechnet werden. Dies gilt nicht, wenn das Mill’Feuille für die Verschiebung 
verantwortlich ist. 
 

3. Annullationsbedingungen 

 
3.1 Veranstaltungen 
 
3.1.1 Änderungen der Teilnehmerzahl 
Der Veranstalter ist verpflichtet, dem Mill’Feuille Änderungen der Teilnehmerzahl so früh wie möglich bekannt zu 
geben. Gelingt es dem Mill’Feuille nicht, die nicht in Anspruch genommene Reservierung anderweitig zu vergeben, 
steht dem Mill’Feuille die Konventionalstrafe zu. Details hierzu sind unter Ziffer 3.1.2 geregelt. 
 
Die genaue Teilnehmerzahl ist dem Mill’Feuille spätestens 48 Stunden vor der Veranstaltung mitzuteilen. Diese 
Angabe bildet die Verrechnungsgrundlage. Nehmen mehr Teilnehmer als mitgeteilt an einer Veranstaltung teil, 
wird die tatsächliche Teilnehmerzahl berechnet. 
 
Bei einer Reduktion der Teilnehmerzahl um mehr als 10% gegenüber der ursprünglich 
bestätigten Anzahl von Teilnehmern, werden vom dem Mill’Feuille folgende Kosten für jeden nicht erschienenen 
Teilnehmer in Rechnung gestellt: 
 

• bis 30 Tage vor dem Anlass: keine Kosten 
• 29 bis 10 Tage vor dem Anlass: 25% der vereinbarten Leistungen 
• 9 bis 6 Tage vor dem Anlass: 50% der vereinbarten Leistungen 
• 5 bis 3 Tage vor dem Anlass: 75% der vereinbarten Leistungen 
• 2 und weniger Tage vor dem Anlass: 100% der vereinbarten Leistungen 

 
Lesebeispiel: 
14 Tage vor dem Anlass wird die Anzahl Gäste von ursprünglich 40 bestätigten Gästen auf 25 Gäste reduziert. 
Rechnung: 10% Reduktion sind kostenfrei (4 Gäste), 50% der vereinbarten Leistungen der restlichen 11 Gäste werden 
in Rechnung gestellt. 
 
Sofern einzelne Leistungen zum Zeitpunkt der Änderung der Teilnehmerzahl noch nicht festgelegt waren, kann eine 
Pauschale von bis zu CHF 150 pro Person berechnet werden. Bei einer Teilnehmerzahl von bis zu 5 % über der 
vereinbarten Zahl erbringt das Mill’Feuille die Leistungen zum vereinbarten Preis. Bei grösseren Abweichungen 
können Preise angepasst und alternative Räumlichkeiten zugewiesen werden. 
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3.1.2 Rücktritt durch den Veranstalter 
Absagen von Veranstaltungen sind dem Mill’Feuille möglichst frühzeitig und in schriftlicher Form mitzuteilen. Erfolgt 
nach einer schriftlichen Zusage des Veranstalters ein Rücktritt – unabhängig vom Zeitpunkt – behalten wir uns vor, 
mindestens 20 % der vereinbarten Leistungen als Konventionalstrafe zu verrechnen. 
Erfolgt die Absage zusätzlich in einem der folgenden Zeiträume vor dem Anlass, gelten – sofern diese höher sind – 
folgende pauschale Stornierungskosten: 

• Bis 90 Tage vor dem Anlass: kostenfrei 
• 89 bis 60 Tage vor dem Anlass: 25 % der vereinbarten Leistungen 
• 59 bis 30 Tage vor dem Anlass: 50 % der vereinbarten Leistungen 
• 29 bis 15 Tage vor dem Anlass: 75 % der vereinbarten Leistungen 
• 14 bis 0 Tage vor dem Anlass: 100 % der vereinbarten Leistungen 

Die Konventionalstrafe ist auch dann geschuldet, wenn kein effektiver Schaden entstanden ist oder die Leistungen 
anderweitig vergeben werden konnten. 
Hinweis: Sind einzelne Leistungen zum Zeitpunkt der Absage noch nicht abschliessend definiert, kann eine 
Pauschale von bis zu CHF 150.- pro Person berechnet werden. Zusätzlich ist in jedem Fall ein Beitrag an die 
Administrationskosten von CHF 100.- fällig. 

 
4. Mitbringen von Speisen und Getränken 

Der Veranstalter darf Speisen und Getränke grundsätzlich nicht zu Veranstaltungen mitbringen. Ausnahmen bedürfen 
einer schriftlichen Vereinbarung mit dem Mill’Feuille. In diesen Fällen wird ein Beitrag zur Deckung der 
Gemeinkosten (Servicegebühr) berechnet. Für mitgebrachten Wein wird ein Zapfengeld von CHF 45.- pro 75 cl 
Flasche erhoben.  
Torte: Gerne können Sie die Torte vom Konditor Ihres Vertrauens liefern lassen. Wird die Torte als separater Gang 
serviert, werden Gedeckkosten von CHF 3.50 pro Gast verrechnet. 
 

5. Dekoration der Räumlichkeiten und des Aussenraums 

Nach Absprache mit dem Mill’Feuille dürfen die Räumlichkeiten mit Materialien dekoriert werden, die den 
Brandschutzvorschriften entspricht, sowie deren Befestigung keinerlei Beschädigungen verursachen. Das Material 
muss nach der Veranstaltung innert der Mietdauer durch den Veranstalter entfernt werden. Vorkehrungen, welche 
die Funktionstüchtigkeit der Sensoren der Brandmeldeanlagen beeinträchtigen, sind nicht erlaubt.  
Dekorationen im Aussenbereich (z.B. Fahnen, Ballone, Feuerkörbe) sind nur nach Absprache mit dem Mill’Feuille 
erlaubt.  
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6. Verlängerung 

Polizeistunde ist von Montag bis Sonntag um 00:00 Uhr. Gerne beantragen wir für Ihren Anlass eine Verlängerung (bis 
max. 04:00 Uhr) bei der Gewerbepolizei für eine zusätzliche Gebühr von CHF 100. Die Mitarbeiterkosten verrechnet 
das Mill’Feuille mit Total CHF 300 pro angefangener Stunde. 
Sobald sich Dritte aufgrund der Lärmemissionen beklagen, respektive die Kundenzufriedenheit der übrigen Gäste 
gefährdet ist, ist das Mill’Feuille berechtigt Weisungen an den Veranstalter zu erteilen, welche strikt zu befolgen sind.  
Ebenfalls behält sich das Mill’Feuille das Recht vor, Veranstaltungen abzubrechen, wenn sie feststellt, dass die 
Situation zu eskalieren droht oder die Einhaltung der Regeln nicht gewährleistet ist, selbst wenn keine Beschwerden 
von Dritten vorliegen. Eine Missachtung dieser Weisung kann die Verrechnung von Folgekosten nach sich ziehen. 
 

7. Exklusiv Miete des Mill’Feuilles 

Das Mill’Feuille kann exklusiv gemietet werden, es besteht ein Mindestkonsumationspflicht gemäss individueller 
Offerte. Wird die genannte Mindestkonsumation nicht erreicht, wird die Differenz zwischen der Mindestkonsumation 
und der tatsächlichen Konsumation als Raummiete in Rechnung gestellt. Über die Mindestkonsumation 
hinausgehende Konsumationen werden zusätzlich verrechnet. 
 

8. Zahlungsbedingungen 

Rechnungen des Mill’Feuilles sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Die berechneten 
Leistungen gelten als vollständig und ordnungsgemäss erbracht, wenn der Veranstalter innerhalb der Zahlungsfrist 
keine Beanstandungen meldet. 
 
8.1 Zahlungsverzug 
Das Mill’Feuille behält sich vor, im Verzugsfalle die Kosten für Mahnungen, Adressermittlungen und 
Bonitätsprüfungen einschliesslich der Gebühren eines Rechtsanwalts zu erheben. Der Veranstalter erklärt sein 
Einverständnis mit der Berechnung dieser Kosten, auch soweit diese nach gesetzlichen Bestimmungen nicht 
oder nur teilweise erstattungsfähig sind. 
 
8.2 Anzahlungen 
Das Mill’Feuille behält sich die Forderung einer Anzahlung von 50% der vereinbarten Leistungen vor. Bei 
Reservationen mit ausländischer Rechnungsadresse oder Reservationen aus dem Ausland kann eine Anzahlung von 
100% der reservierten Leistungen beansprucht werden. Gerät der Veranstalter mit der Entrichtung der Anzahlung in 
Verzug, ist das Mill’Feuille zum Rücktritt vom Vertrag gemäss Ziffer 7 dieser Geschäftsbedingungen berechtigt. Die 
Anzahlung wird in den Fällen der Ziffer 3 dieser Geschäftsbedingungen auf die Kosten verrechnet. 
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9. Rücktritt durch das Mill’Feuille 

Das Mill’Feuille ist jederzeit berechtigt, aus wichtigem Grund vom Vertrag zurückzutreten. Wichtige Gründe sind 
insbesondere behördliche Auflagen und Verbote, Sicherheitsaspekte und Fälle höherer Gewalt, sowie andere, von 
dem Mill’Feuille nicht zu vertretende oder beeinflussbare Umstände. In diesen Fällen ist das Mill’Feuille bei der 
Organisation geeigneter Ersatzkapazitäten behilflich.  
Das Mill’Feuille kann ferner unter folgenden Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten:  

• Es besteht begründeter Anlass zu der Annahme, dass die Veranstaltung oder deren Teilnehmer den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Mill’Feuilles oder seinen Gästen 
gefährden.  

• Das Mill’Feuille stellt fest, dass Veranstaltungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher 
Tatsachen oder eines anderen als des mitgeteilten Zwecks gebucht wurden.  

• Dritte, die auf Veranlassung des Veranstalters durch das Mill’Feuille in die Organisation der Veranstaltung 
einbezogen wurden, sind an der Leistungserbringung vollständig oder teilweise gehindert.  

• Die Veranstaltung oder deren Teilnehmer gegen die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Mill’Feuilles 
verstösst 

 
Das Mill’Feuille erklärt den Rücktritt, sobald es von den hierzu berechtigenden Gründen Kenntnis erlangt und 
informiert den Veranstalter unverzüglich. Schadensersatzansprüche gegen das Mill’Feuille kann der Veranstalter in 
allen genannten Fällen nicht geltend machen.  
 

10. Datenschutz 

Der Betrieb nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Personenbezogene Daten der Kundinnen und 
Kunden sowie der Gäste werden vertraulich und entsprechend den geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet. 
 
Zur Bearbeitung von Online-Reservationen nutzt der Betrieb das Reservations- und Restaurantmanagementsystem 
aleno, betrieben durch die aleno AG mit Sitz in der Schweiz. In diesem Zusammenhang werden insbesondere folgende 
Daten erhoben und verarbeitet: 
 
- Vorname, Nachname 
- E-Mail-Adresse und Telefonnummer 
- Datum, Uhrzeit und Anzahl der Personen bei der Reservierung 
- Wohnadresse und Firmenname (sofern angegeben) 
- Sonderwünsche, Allergien oder Präferenzen (sofern angegeben) 
- Informationen über frühere Besuche (z. B. Datum, No-Shows, Tischauswahl, Ausgaben) 
 
Diese Daten dienen der effizienten Bearbeitung von Reservationen, der Qualitätssicherung sowie – im Rahmen eines 
Gästeprofils – der Personalisierung des Restaurantbesuchs. Die Datenverarbeitung erfolgt gestützt auf Art. 6 Abs. 1 
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lit. b und lit. f DSGVO bzw. Art. 31 revDSG. Der Betrieb bleibt Verantwortlicher für die Datenbearbeitung im Sinne von 
Art. 5 revDSG / Art. 4 Ziff. 7 DSGVO. Die aleno AG fungiert als Auftragsverarbeiter. Es besteht ein entsprechender 
Auftragsverarbeitungsvertrag gemäss Art. 9 revDSG / Art. 28 DSGVO. 
 
Die Daten werden nur solange gespeichert, wie dies für die oben genannten Zwecke erforderlich ist. Eine Löschung 
des Gästeprofils oder einzelner Daten kann jederzeit verlangt werden; im Falle einer Löschung vor dem 
Reservierungsdatum erfolgt eine automatische Stornierung der Reservation. 
 
Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von aleno 
finden Sie in der Datenschutzerklärung der aleno AG unter: 
https://www.aleno.me/de/policy#DataPrivacySoftware 
 
Für Fragen zum Datenschutz oder zur Geltendmachung Ihrer Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Widerspruch) wenden Sie sich bitte an: 
 
Datenschutzverantwortlicher: 
Restaurant Mill’Feuille 
Mühlenplatz 6, 6005 Luzern 
mail@millfeuille.ch 
041 410 10 92 
 

11. Erfassung von Kreditkarteninformationen für Reservationen 

Online-Reservationsanfragen sind erst verbindlich, wenn das Mill’Feuille die Reservation mittels einer Bestätigung 
per E-Mail oder Telefon bestätigt hat. Zur Sicherstellung von Reservationen behält sich das Mill’Feuille vor, bei 
bestimmten Reservationen eine Kreditkarte als Zahlungsgarantie zu verlangen. Dies dient insbesondere dazu, 
Schäden aus kurzfristigen Absagen oder unentschuldigtem Nichterscheinen (No-Show) zu vermeiden. 
 
Werden Zahlungsinformationen im Rahmen einer Online-Reservation hinterlegt, erfolgt die Verarbeitung über das 
Reservations- und Restaurantmanagementsystem aleno der aleno AG mit Sitz in der Schweiz. Die angegebenen 
Zahlungsinformationen werden von aleno automatisch anonymisiert und direkt an den Hosting-Provider der aleno AG 
übermittelt. Das Mill’Feuille hat keinen Zugriff auf die vollständigen anonymisierten Zahlungsinformationen und 
speichert diese nicht auf den eigenen Systemen. 
 
Die Bearbeitung der Zahlungsinformationen erfolgt ausschliesslich zum Zweck der Sicherstellung der Reservation 
sowie der Verrechnung von Gebühren gemäss den geltenden Annullationsbedingungen. 
 

https://www.aleno.me/de/policy%23DataPrivacySoftware
https://www.aleno.me/de/policy%23DataPrivacySoftware
mailto:mail@millfeuille.ch
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12. Haftung 

Der Veranstalter haftet für den gesamten Rechnungsbetrag einschliesslich der von seinen Mitarbeitern, 
Hilfspersonen und den Veranstaltungsteilnehmern bezogenen Leistungen. Ausnahmen müssen schriftlich vereinbart 
werden. Der Veranstalter haftet für alle Schäden und Verluste, die dem Mill’Feuille durch ihn, seine Mitarbeiter, 
Hilfspersonen oder Veranstaltungsteilnehmer entstehen. Der Nachweis des Verschuldens ist nicht erforderlich. Das 
Mill’Feuille kann vom Veranstalter den Nachweis angemessener Sicherheiten (z.B. Versicherungen, Kautionen, 
Bürgschaften) verlangen. 
 
Das Mill’Feuille haftet nicht für Diebstahl oder Schäden an Gegenständen, die durch den Veranstalter, seine 
Mitarbeiter, Hilfspersonen oder Veranstaltungsteilnehmer eingebracht werden. Dies gilt auch für die auf den 
Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge. Soweit das Mill’Feuille für den Veranstalter technische oder sonstige 
Einrichtungen zur Verfügung stellt oder von Dritten beschafft, handelt es im Namen und auf Rechnung des 
Veranstalters. Der Veranstalter haftet für die sorgsame Behandlung sowie die Rückgabe und stellt das Mill’Feuille 
von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung frei. Im Übrigen haftet das Mill’Feuille nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. 
 

13. Schlussbestimmungen 

Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, von Zusatzvereinbarungen oder dieser Geschäftsbedingungen bedürfen 
der Schriftform. Das gilt auch für den Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Einseitige Änderungen des 
Veranstalters sind unwirksam. 
 
Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Mill’Feuilles. Als ausschliesslichen Gerichtsstand für Differenzen 
betreffend des Vertragsverhältnisses oder dessen Anbahnung, Zusatzvereinbarungen oder diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen vereinbaren die Parteien Luzern. Es ist Schweizerisches Recht anwendbar. Anzeigen in den 
Medien, die Hinweise auf die im Mill’Feuille gebuchte Veranstaltung beinhalten, bedürfen der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung des Mill’Feuilles. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Diese werden ersetzt durch eine zulässige 
Regelung, die Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung weitestgehend entspricht. Im Übrigen gilt das 
Schweizerische Obligationenrecht. 
 

 
 

Luzern, 22. Mai 2026 


	1. Geltungsbereich
	2. Pflichten
	3. Annullationsbedingungen
	4. Mitbringen von Speisen und Getränken
	5. Dekoration der Räumlichkeiten und des Aussenraums
	6. Verlängerung
	7. Exklusiv Miete des Mill’Feuilles
	8. Zahlungsbedingungen
	9. Rücktritt durch das Mill’Feuille
	10. Datenschutz
	11. Erfassung von Kreditkarteninformationen für Reservationen
	12. Haftung
	13. Schlussbestimmungen

